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Ein Jahr Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung – Aufbau, 
Struktur und inhaltliche Schwerpunkte

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Ausgestaltung der Digitalpolitik ist eine Schlüsselfrage staatlicher Hand-
lungsfähigkeit. Die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Impli-
kationen des digitalen Wandels sind tiefgreifend und verlangen nach kohären-
ter staatlicher Gestaltung. Das zeigt sich in der Abhängigkeit europäischer Re-
gierungen und Unternehmen von einer Handvoll US-amerikanischer Techno-
logiekonzerne. Ebenso im systematischen Einsatz digitaler Infrastrukturen als 
Instrument hybrider Kriegsführung oder in dem rasanten Bedeutungsgewinn 
künstlicher Intelligenz in Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft.

Gleichzeitig wächst der internationale Druck. Die Technologiepolitik der 
zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump hat deutlich gemacht, dass 
digitale Plattformen, KI-Systeme und Dateninfrastrukturen nicht länger nur 
wirtschaftliche, sondern auch geopolitische Machtinstrumente sind. Europä-
ische Demokratien stehen vor der Frage, wie sie digitale Handlungsfähigkeit 
und Resilienz sicherstellen können, ohne in technologische Abhängigkeit zu 
geraten. Zugleich fordert der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die 
Widerstandsfähigkeit digitaler Infrastrukturen, staatlicher IT-Systeme und öf-
fentlicher Kommunikationsräume täglich heraus.

KI-Systeme durchdringen zunehmend den Alltag: von Sprachmodellen über 
automatisierte Entscheidungssysteme bis hin zu KI-gestützter Strafverfolgung. 
Dadurch entsteht eine neue Dringlichkeit für Fragen nach Transparenz, Re-
chenschaftspflicht und demokratischer Kontrolle. Die Umsetzung der europä-
ischen Verordnung über künstliche Intelligenz, des Data Acts, des Cyber Resi-
lience Acts und weiterer EU-Rechtsakte verlangt national klare Zuständigkei-
ten, ausreichende Ressourcen und eine handlungsfähige Aufsichtsarchitektur.

Fast ein Jahr ist seit der Gründung des Bundesministeriums für Digitales und 
Staatsmodernisierung (BMDS) vergangen. Die Fragestellenden haben sich 
ausdrücklich für die Errichtung eines eigenständigen Digitalministeriums ein-
gesetzt und dessen Aufbau konstruktiv aus der Opposition begleitet. Ein star-
kes, ressortübergreifend steuerungsfähiges Digitalministerium bleibt richtig 
und notwendig: als strategischer Taktgeber für die digitale Transformation des 
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Staates, als koordinierende Kraft gegenüber anderen Ressorts und als verläss-
licher Akteur in der europäischen und internationalen Digitalpolitik.

Nach einem Jahr besteht für die Fragestellenden der Eindruck, dass das Bun-
desministerium für Digitales und Staatsmodernisierung unter Bundesminister 
Dr. Karsten Wildberger bislang nicht diese Rolle eingenommen hat. Statt als 
strategischer Motor der digitalen Transformation Deutschlands zu wirken, fällt 
das erste Amtsjahr des Bundesministeriums vor allem durch Verzögerungen 
auf. Der Umzug in den neuen Dienstsitz in der Friedrichstraße 108 in Berlin 
ist noch nicht abgeschlossen, eine eigene IT-Infrastruktur besteht erst seit 
wenigen Wochen, und Verwaltungsvereinbarungen mit abgebenden Ressorts 
wurden über viele Monate ausgehandelt.

Dabei wäre gerade jetzt strategische Führung gefragt. Die Verordnung über 
künstliche Intelligenz der Europäischen Union ist seit August 2024 in Kraft 
und muss national vollständig umgesetzt werden. Dazu gehören klare Auf-
sichtsstrukturen, ausreichend Personal und ein kohärentes Vollzugskonzept. 
Die Verwaltungsdigitalisierung stagniert trotz jahrelanger Verpflichtungen aus 
dem Onlinezugangsgesetz. Open-Source-Strategien für die öffentliche IT feh-
len. Und Deutschlands Stimme in der europäischen Digitalpolitik bleibt 
schwächer, als sie sein müsste, weil Zuständigkeiten ungeklärt, Positionen 
nicht abgestimmt und Ressourcen zu knapp sind.

Die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestags-
drucksache 21/1041 hat diese Defizite nicht ausgeräumt, sondern in vielen 
Punkten eher bestätigt. Auf zentrale Fragen zu Struktur, Haushalt, Personal-
übergang und Zeitplan verwies die Bundesregierung damals pauschal auf lau-
fende Verhandlungen. Ein Jahr ist keine kurze Zeit. Wer Deutschlands Digital-
politik neu aufstellen will, muss Ergebnisse vorweisen, nicht bloß Ankündi-
gungen.

Die vorliegende Kleine Anfrage dient daher der systematischen Überprüfung, 
ob und in welchem Umfang das Bundesministerium für Digitales und Staats-
modernisierung die damals offenen Zusagen eingelöst hat, welche strate-
gischen Weichenstellungen seither erfolgt sind und ob das Bundesministerium 
den Anforderungen einer modernen, souveränen und handlungsfähigen Digi-
talpolitik gerecht wird.

 1. Welche Organisationseinheiten des Bundesministeriums für Digitales 
und Staatsmodernisierung sind zum Stand der Beantwortung dieser Klei-
nen Anfrage vollständig eingerichtet, welche befinden sich noch im Auf-
bau, und welche Leitungsfunktionen sind noch unbesetzt oder nur kom-
missarisch wahrgenommen?

Diese Angaben können dem auf der Website des Bundesministeriums für Digi-
tales und Staatsmodernisierung (BMDS) öffentlich zugänglichen Organigramm 
entnommen werden (https://bmds.bund.de/ministerium).

 2. Wie viele Planstellen und Stellen sind seit Errichtung des Bundesministe-
riums für Digitales und Staatsmodernisierung aus welchen Ressorts über-
tragen worden, wie viele Übertragungen stehen noch aus, und bis wann 
soll die Personalübertragung vollständig abgeschlossen sein?

Die Umsetzung von Planstellen und Stellen an das BMDS ist grundsätzlich ab-
geschlossen (ausstehende Übertragungen aus dem BMI erfolgen im Sommer 
2026). Deren Anzahl und die abgebenden Häuser sind der nachfolgenden Über-
sicht zu entnehmen:
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Planstellen Stellen
BKAmt 6 3,6
BMF 40 1
BMI übertragen: 264,1

ausstehend: 12
übertragen: 25,4

ausstehend: 2
BMJV 23 6
BMWE 44 4
BMV 102,6 26

 3. Bei wie vielen Aufgaben- und Personalübertragungen an das Bundes-
ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung wurde der vorge-
sehene Overhead von 10 Prozent bei Fachaufgabenübertragungen bezie-
hungsweise von höchstens 5 Prozent im Übrigen angesetzt, wie hoch fiel 
der Overhead jeweils tatsächlich aus, und wie wurde seine Einhaltung 
kontrolliert?

Den Rahmen für die Umsetzung von Planstellen und Stellen für den sogenann-
ten Overhead setzt der Organisationserlass des Bundeskanzlers vom 6. Mai 
2026. Eine konkrete Ausgestaltung erfolgte in Verwaltungsvereinbarungen zwi-
schen dem BMDS und den abgebenden Häusern nach fachlichen Gesichtspunk-
ten. Die Anzahl der umgesetzten Planstellen und Stellen für den Overhead ist 
der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Planstellen Stellen
BKAmt 0 1,6
BMF 1 1
BMI 18,9 6
BMJV 0 2
BMWE 4 1
BMV 3 2

 4. Wie viele Stellen im Bundesministerium für Digitales und Staatsmoder-
nisierung sind derzeit unbesetzt, wie verteilen sich diese auf die jeweili-
gen Abteilungen oder Aufgabenbereiche, und in welchen Bereichen be-
steht nach Einschätzung der Bundesregierung der größte Personalbedarf?

Zum Stichtag 30. April 2026 waren im BMDS insgesamt 109 Stellen unbesetzt. 
Der Hauptgrund ist neben der allgemein üblichen Fluktuation die nach wie vor 
zu leistende Aufbauarbeit des BMDS – zahlreiche Besetzungen von 
(Plan-)Stellen sind aktuell noch im Zulauf. Die konkrete Verteilung der unbe-
setzten Stellen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

unbesetzte (Plan-)Stellen
Hausleitung 22
Abteilung DI 3
Abteilung DS 6
Abteilung DW 13
Abteilung L 9
Abteilung S 36
Abteilung SB 20
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 5. Seit wann verfügt das Bundesministerium für Digitales und Staatsmoder-
nisierung über eine eigene IT-Infrastruktur, welche wesentlichen Syste-
me, Plattformen und Sicherheitslösungen umfasst diese, und bis zu wel-
chem Zeitpunkt war das Bundesministerium ganz oder teilweise auf die 
IT-Infrastruktur anderer Ressorts angewiesen?

Seit Ende März 2026 ist die eigene IT-Infrastruktur des BMDS im Regelbe-
trieb. Bis zu diesem Zeitpunkt war das BMDS auf die Unterstützung der abge-
benden Häuser angewiesen. Die BMDS-IT ist die erste IT eines Ministeriums 
mit dem Bundesclient des ITZBund auf der VS-Umgebung. Dieser hat den 
Schutzbedarf „hoch“ und den Geheimhaltungsgrad „Verschlusssache – Nur für 
den Dienstgebrauch“ („VS-Nur für den Dienstgebrauch“). Der Bundesclient ist 
ein standardisierter Computer-Arbeitsplatz für die Bundesverwaltung. Die An-
forderungen des IT-Grundschutzes wurden durch das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) bestätigt. Das BMDS nutzt den Bundesclient 
im ersten Schritt standardmäßig mit einem Office-Paket sowie mit Kommuni-
kationssoftware.

 6. Nach welchen Kriterien wird der Zustimmungsvorbehalt des Bundes-
ministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung für IT-Ausgaben 
anderer Ressorts angewendet, wie häufig wurde er seit seinem Inkrafttre-
ten genutzt, und in wie vielen Fällen wurden Vorhaben bestätigt, ge-
ändert oder nicht freigegeben?

Der IT-Zustimmungsvorbehalt betrifft gemäß des Organisationserlasses des 
Bundeskanzlers vom 6. Mai 2025 grundsätzlich das Bundeskanzleramt und alle 
Bundesministerien einschließlich ihrer nachgeordneten Dienststellen in der un-
mittelbaren Bundesverwaltung (Ober-/Mittel-/Unterbehörden, nicht-rechtsfähi-
ge Anstalten/Körperschaften/Stiftungen) mit Ausnahme von Sicherheitsbehör-
den, des Geschäftsbereichs des BMVg und der allgemeinen Finanzverwaltung 
im Geschäftsbereich des BMF.
Der Zustimmungsvorbehalt wirkt bei geplanten wesentlichen IT-Ausgaben. 
Dies betrifft IT-Ausgaben mit einem jährlichen Volumen von mindestens 
500 000 Euro, 3 Mio. Euro über die Gesamtlaufzeit oder bei Vorhaben zu Infor-
mations- und Digitalisierungstechnologien, die strategischen Aufgaben dienen. 
Dazu zählen insbesondere: Bereitstellung leistungsfähiger ITK-Infrastruktur so-
wie IT-Technologie des Bundes, Bereitstellung von Anwendungen der Gemein-
samen IT Bund, Gewährleistung oder Stärkung der Cybersicherheit der Verwal-
tung, Einführung und Nutzung moderner digitaler Technologien von erhebli-
cher Tragweite, Digitalisierungsprogramme der Bundesverwaltung, IT-Projekt-
vorhaben aus dem Koalitionsvertrag.
Der Begriff IT-Ausgaben umfasst im Kontext des IT-Zustimmungsvorbehalts 
sämtliche Investitions- und Sachmittel für IT-Infrastruktur, IT-Services und Di-
gitalisierungsvorhaben, IT-Betrieb sowie IT-Hard- und -Software und -Dienst-
leistungen (z. B. Schulungen oder externe Unterstützungsleistungen).
Erforderliche Vorgaben und Informationen zur konkreten Anwendung des IT-
Zustimmungsvorbehaltes, auch zu konkreten Prüfschwerpunkten, werden in 
das jährliche Haushaltsaufstellungsrundschreiben des BMF aufgenommen. 
Konkrete Prüfschwerpunkte bei der Aufstellung des Bundeshaushalts 2027 sind 
etwa Künstliche Intelligenz und Plattformen: Cloud, Low-Code/Vorgangsbear-
beitung, Netzinfrastruktur des Bundes, IT-Betriebsstätten/Rechenzentren, Über-
schneidungen zur Gemeinsamen IT des Bundes. Aspekte der Cybersicherheit 
werden querschnittlich mitberücksichtigt.
Die konkrete Prüfung von IT-Rahmenplanungen und IT-Vorhaben erfolgt an-
hand definierter Prüfkriterien, die unter Einbezug der Expertise der Fachrefera-
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te des BMDS entwickelt wurden. Das BMDS setzt hierbei primär auf eine dia-
logorientierte Arbeitsweise mit den Ressorts, da das übergeordnete Ziel des IT-
Zustimmungsvorbehalts, Mittel für die Digitalisierung der unmittelbaren Bun-
desverwaltung effektiver und effizienter einzusetzen, auch eine gemeinsame 
Aufgabe aller Bundesressorts ist. Konkret wurde der IT-Zustimmungsvorbehalt 
bis Ende März 2026 durch eine Sichtung von über 200 IT-Vorhaben aus allen 
Ressorts genutzt. Dabei wurden in über 50 Fällen seitens des BMDS Hinweise 
und Auflagen gegeben, in wenigen Fällen hat das BMDS IT-Vorhaben auch ab-
gelehnt. Im April hat sich die Anzahl der IT-Vorhaben, die dem BMDS zur Prü-
fung vorliegen, wegen der anstehenden Haushaltsaufstellung 2027 verzehn-
facht, so dass die Entwicklung des Instruments als hochdynamisch zu bewerten 
ist.

 7. Inwiefern erachtet die Bundesregierung den aktuellen Anwendungsbe-
reich des IT-Zustimmungsvorbehalts des Bundesministeriums für Digita-
les und Staatsmodernisierung (nur unmittelbare Bundesverwaltung) als 
ausreichend für die effektive Steuerung der Digitalausgaben im gesamten 
Bundeshaushalt, und inwiefern erwägt sie, diesen auf den Bereich der 
mittelbaren Bundesverwaltung auszuweiten?

Gemäß Organisationserlass des Bundeskanzlers vom 6. Mai 2025 hat das 
BMDS die Zuständigkeit für einen Zustimmungsvorbehalt für wesentliche IT-
Ausgaben der unmittelbaren Bundesverwaltung erhalten. Das Ministerium hält 
diese Vorgaben ein und setzt sie um. Das BMDS erachtet den Zustimmungsvor-
behalt nach vorläufiger Würdigung als ein effektives, in alle Phasen des Haus-
haltsverfahrens hineinreichendes Vetorecht bei wesentlichen IT-Ausgaben der 
Ressorts, das bereits im laufenden Verfahren zur Aufstellung des Bundeshaus-
halts 2027 umfassend ausgeübt wird. Eine Evaluierung ist im Jahr 2028 ge-
plant.

 8. Welche externen Beratungsleistungen, Agenturen, Unternehmensbera-
tungen oder sonstigen externen Dienstleister hat das Bundesministerium 
für Digitales und Staatsmodernisierung seit seiner Errichtung beauftragt, 
zu welchem Zweck erfolgte dies jeweils, und wie hoch waren die jeweili-
gen Auftragsvolumina (bitte aufgeschlüsselt nach Projekt angeben)?

Der Ermittlung und detaillierten Darstellung der angefragten Informationen wa-
ren aufgrund des Frageumfangs und der kurzen Beantwortungsfrist faktische 
Grenzen gesetzt.
In der Aufbauphase des BMDS sind Leistungen im fragegegenständlichen 
Sinne mit Unterstützung der abgebenden Häuser unterschiedlich abgerufen und 
in Anspruch genommen worden.
Der jährliche Bericht über die Erfassung der Zahlungen für externe Beratungs-
leistungen wird unter aufwendigen Beteiligungen, Abstimmungen und durch 
Zusammenführung einer Vielzahl von Beiträgen über einen Zeitraum von meh-
reren Monaten erstellt. Eine vergleichbare Erhebung war im Rahmen der Rah-
menbedingungen des parlamentarischen Fragerechts kurzfristig nicht möglich.
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 9. Wie viele Beteiligungsformate zur Einbeziehung von Wissenschaft, 
Zivilgesellschaft sowie Bürgerinnen und Bürgern in die Regierungsarbeit 
und Gesetzgebungsprozesse hat das Bundesministerium für Digitales und 
Staatsmodernisierung seit seiner Errichtung durchgeführt, welche Ak-
teursgruppen wurden jeweils einbezogen, und welche Haushaltsmittel 
standen hierfür zur Verfügung?

Das BMDS hat seit Konstituierung zahlreiche Beteiligungsformate mit Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft durchgeführt. Eine Einzelaufzählung ist in Anse-
hung der in Antwort zu Frage 8 genannten Rahmenbedingungen nicht möglich. 
Haushaltsmittel wurden nach Maßgabe von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit 
dabei nur dann aufgewendet, soweit dies notwendig und geboten war.
Exemplarisch seien genannt: Stakeholderaustausche zu Gesetzgebungsverfah-
ren mit Wissenschaft und Zivilgesellschaft, Konsultationen bei der Erarbeitung 
von Rahmenkonzepten, Austausch mit Verbänden und Beteiligung im Rahmen 
von Länder- und Verbändebeteiligungen, Marktumfragen zur Feststellung von 
Mitnutzungspotenzialen und technischer Eignung bestimmter Strukturen.

10. Welche institutionelle Zusammenarbeit mit den Ländern findet statt, und 
wie wird sichergestellt, dass insbesondere das umsetzungsintensive The-
ma Verwaltungsdigitalisierung gut mit den Ebenen von Bund über Län-
der bis Kommunen und Städten abgestimmt ist?

In besonders herausgehobenen Angelegenheiten – etwa zur Föderalen Moderni-
sierungsagenda – findet eine Zusammenarbeit von Bund und Länder insbeson-
dere im Rahmen der Arbeitsprozesse der Konferenz des Chefs des Bundeskanz-
leramtes mit den Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien 
(ChefBK-CdSK) und der Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder (BK-MPK) statt. In Angele-
genheiten der Verwaltungsdigitalisierung findet eine institutionelle Zusammen-
arbeit mit den Ländern überwiegend im IT-Planungsrat und in den darunter ein-
gerichteten Gremien, Arbeitsformaten und Projektgruppen statt. Der IT-Pla-
nungsrat ist das zentrale politische Steuerungsgremium von Bund und Ländern 
für die fachübergreifende Zusammenarbeit im Bereich der Informationstechnik 
und der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen. Die kommunalen Spitzen-
verbände sind dabei nicht nur beratend im IT-Planungsrat präsent, sondern brin-
gen ihre Expertise je nach Thematik auch in die darunter eingerichteten Ar-
beitsformate ein, um eine praxisnahe Umsetzung vor Ort sicherzustellen.

11. Welche wesentlichen Herausforderungen sind seit Errichtung des Bun-
desministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung beim Aufbau 
der Organisationsstruktur, bei der Personalübertragung, bei der IT-Aus-
stattung, bei der Zuständigkeitsabgrenzung zu anderen Ressorts und bei 
der Wahrnehmung der Steuerungsfunktion aufgetreten?

Beim Aufbau des BMDS sind die für den Neuanfang eines Bundesministe-
riums erwartbaren Herausforderungen aufgetreten. Dank des außergewöhnli-
chen Einsatzes der Beschäftigten des BMDS, der vertrauensvollen Zusammen-
arbeit im Ressortkreis sowie der Unterstützung durch die abgebenden Häuser 
und durch den Haushaltsgesetzgeber konnten diese aber erfolgreich bewältigt 
werden.
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12. Welche konkreten Ziele, Zielmarken und Umsetzungsmeilensteine ver-
folgt das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung im 
Jahr 2026, wie werden diese jeweils gemessen, und bis wann sollen sie 
erreicht werden?

Handlungsgrundlage des BMDS ist ein mit insgesamt acht Durchbruchsprojek-
ten definiertes Zielbild, das auf der Website des BMDS öffentlich abrufbar ist. 
Jedes der Durchbruchsprojekte konzentriert sich dabei – als Wirkbereich – auf 
einen entscheidenden Aspekt der Digitalisierung und der Staatsmodernisierung. 
Alle Vorhaben des Hauses (Programme, Projekte, Gesetzesvorhaben) werden 
den Durchbruchsprojekten regelhaft zugeordnet. Die Zuordnung erfolgte mit 
dem Ziel, Verbesserungen für Bürger und Bürgerinnen, Unternehmen und Ver-
waltung zu erzielen.
Die dem Bundesminister unmittelbar zugeordnete Stabstelle Ziel- und Wir-
kungssteuerung hat das Thema „Wirkungssteuerung“ als Leitidee im Haus ver-
ankert und gestaltet es durch die Bereitstellung von adressatengerechten Infor-
mationen für die Hausleitung des BMDS – bis hin zu Portfoliostrukturen und 
Priorisierungsformaten – weiter aus. Innerhalb des Ministeriums werden Ar-
beitseinheiten individuell und praxisnah z. B. in Workshops begleitet, um Ziele 
greifbar zu machen. Der Fortschritt einzelner Vorhaben wird in regelmäßigen 
Monitoring-Formaten mit geeigneten KPIs intern erfasst.
Im Übrigen finden sich konkrete Ziele und Zielmarken unter anderem im 
Koalitionsvertrag und in der Modernisierungsagenda (Bund) sowie in der Föde-
ralen Modernisierungsagenda.

13. Welche Ergebnisse des Digitalgipfels 2025 werden mithilfe welcher 
Maßnahmen in welchem Zeitrahmen im BMDS umgesetzt?

Als wesentliches Ergebnis der Summits on European Digital Sovereignty wur-
de die gemeinsame „Task Force on European Digital Sovereignty“ von der 
französischen Regierung und der Bundesregierung ins Leben gerufen. Im Kon-
text dieser Task Force wird derzeit innerhalb der Bundesregierung unter Einbe-
ziehung der Ressorts an einer weiterentwickelten Definition und an einem Ziel-
bild für den Begriff der digitalen Souveränität gearbeitet (siehe Antwort auf die 
Kleine Anfrage 21/5091). Die in diesem Abstimmungsprozess gewonnenen Er-
kenntnisse fließen in die Arbeiten der Task Force ein. Bei der Task Force han-
delt es sich um einen fortdauernden Prozess, der durch die geplante Einbindung 
der EU-Mitgliedstaaten weiter vorangetrieben und erweitert werden soll.

14. Welche Maßnahmen hat das Bundesministerium für Digitales und Staats-
modernisierung seit seiner Errichtung ergriffen, um Erkenntnisse über di-
gitale Abhängigkeiten der Bundesverwaltung zu gewinnen, zusammen-
zuführen oder auszuwerten, auf welche Datenquellen, Erhebungen oder 
Meldestrukturen greift es dabei zurück, und weshalb verzichtet die Bun-
desregierung weiterhin auf ein ressortübergreifendes Lagebild und ein 
Monitoring digitaler Abhängigkeiten der Bundesverwaltung?

Anhand von vorliegenden Studien und Erhebungen besteht bereits ein Über-
blick über drängende Handlungsbedarfe. Handlungserfordernisse bezüglich di-
gitaler Souveränität der Bundesverwaltung ergeben sich vor allem aus durchge-
führten Studien, die unter Federführung des BMI in den Jahren 2019 (Strate-
gische Marktanalyse zur Reduzierung von Abhängigkeiten von einzelnen Soft-
ware-Anbietern) und 2021 (Analyse der Abhängigkeit der Öffentlichen Verwal-
tung von Datenbankprodukten) sowie durch das BMDS 2025 (Digitale Souve-
ränität und große Sprachmodelle in der Bundesverwaltung) beauftragt wurden. 
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Die Erhebung der für die Studien notwendigen Daten erfolgte jeweils durch die 
Auftragnehmer, mit Unterstützung durch die beauftragenden Referate der ge-
nannten Bundesministerien.

15. Von welchem erwarteten Bedarf an KI-Rechenkapazität in Deutschland 
geht die Bundesregierung für die Jahre 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030 
jeweils aus, aufgeschlüsselt nach Pre-Training, Post-Training und Infe-
renz, welche Bandbreiten oder Unsicherheiten legt sie dieser Einschät-
zung jeweils zugrunde, und auf welche Datengrundlagen oder Annahmen 
stützt sie diese Prognosen?

Aufgrund von weiterhin sehr dynamischen und schwer vorhersagbaren techno-
logischen Entwicklungen sind der zukünftige Bedarf an Rechenkapazität sowie 
die konkrete Aufteilung z. B. auf Pre-Training und Post-Training schwer ab-
schätzbar. Es existieren verschiedene Studien mit Prognosen zum Bedarf an 
Rechenleistung für KI, deren Vorhersagen jedoch mit einer erheblichen Unsi-
cherheit behaftet sind und keine detaillierten Angaben zu Annahmen und Be-
rechnungsmodellen enthalten. Sie kommen etwa zu dem Ergebnis, dass sich der 
Bedarf an Rechenleistung für KI in Deutschland zwischen 2025 und 2030 ver-
dreifachen könnte (von 1,6 GW auf 4,8 GW; Deloitte, 2025; KIRA schätzt den 
Bedarf an KI-Rechenkapazität auf 4,2 GW bis 2028; KIRA, 2025). Zudem ist 
darauf hinzuweisen, dass Entscheidungen über den Aufbau privater KI-Rechen-
kapazitäten privatwirtschaftliche Entscheidungen von Unternehmen und kein 
primärer Gegenstand staatlichen Handelns sind.

16. Welche konkreten Zielwerte hat die Bundesregierung zur Umsetzung der 
im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD angekündigten „am-
bitionierten Ziele“ für Open Source festgelegt, insbesondere für den An-
teil von Open-Source-Software an den Softwareausgaben des Bundes, 
für die Nutzung offener Standards und für den Einsatz von Open-Source-
Lösungen in der Bundesverwaltung, und bis wann sollen diese jeweils 
erreicht werden?

Die Europäische Kommission hat eine European Open Digital Ecosystem Stra-
tegy angekündigt, die als Teil des sogenannten Tech Sovereignity Package ver-
öffentlicht werden soll. Ziel ist ein strategischer Ansatz für den Open-Source-
Sektor in der EU, der die Bedeutung von Open Source als Beitrag zur technolo-
gischen Souveränität, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit der EU berücksich-
tigt sowie ein strategischer und operativer Rahmen zur Stärkung der Nutzung, 
Entwicklung und Wiederverwendung offener digitaler Ressourcen innerhalb 
der Kommission, der auf den Ergebnissen der Open-Source-Software-Strategie 
der Kommission für den Zeitraum 2020 bis 2023 aufbaut. Deutschland beteiligt 
sich an der Ausarbeitung dieser Strategie.
Die Ausgestaltung des Zielbilds zu Open Source in der Bundesverwaltung be-
findet sich noch in Ausarbeitung und ist in Teilen abhängig von o. g. Strategie. 
Nach Ende der Ausarbeitung der European Open Digital Ecosystem Strategy 
wird über anzuwendende Metriken diskutiert werden.
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17. Wie soll nach Abschluss der Pilotphase des „Agentic AI Hub“ über die 
Überführung einzelner Projekte in den Regelbetrieb entschieden werden, 
welcher Zeitplan ist hierfür vorgesehen, welche Haushaltsmittel stehen 
für eine Verstetigung oder Nachnutzung zur Verfügung, und nach wel-
chen fachlichen, rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Kriterien 
werden Erfolg, Skalierbarkeit und Übertragbarkeit der Pilotprojekte be-
wertet?

Ziel des AgenticAI Hubs ist nicht nur eine Vernetzung von Marktakteuren und 
Verwaltung, sondern auch die Entwicklung eines Vehikels, das den Einsatz 
agentischer KI-Systeme skalierbar macht. Ein Fahrplan für das weitere Vor-
gehen wird derzeit im Rahmen eines laufenden Vorgangs erarbeitet.
Für die Pilotierung von agentischen KI-Lösungen wurde im Rahmen der Be-
auftragung der DigitalService GmbH ein Sachkostenbudget von maximal 
500 000 Euro vereinbart. In diesem Budget wurden durch die DigitalService 
GmbH in Abstimmung mit dem BMDS insgesamt 212 849 Euro für die un-
mittelbare Pilotierung der Pilotprojekte veranschlagt. Inwiefern diese Mittel 
auch für eine Verstetigung oder Nachnutzung zur Verfügung gestellt werden 
können, ist Gegenstand laufender Überlegungen.
Die Pilotierung des AgenticAI Hubs wird durch eine Evaluation engmaschig 
begleitet. Das Ziel dieser Evaluation ist es, unter den durchgeführten Pilotpro-
jekten anhand konkreter Bewertungskriterien diejenigen zu identifizieren, die 
sich für eine anschließende Skalierung eignen. Kriterien dafür sind etwa die 
technische Leistungsfähigkeit, z. B. die Anschlussfähigkeit der Lösung an die 
technische Infrastruktur der Kommune, die fachliche Leistungsfähigkeit und 
Rechtskonformität, etwa fachlich korrekte Ergebnisse im rechtlichen Rahmen, 
aber auch praktische Fragen der tatsächlichen Umsetzbarkeit. Gesondert wird 
die Skalierbarkeit einer Pilotierung betrachtet. Auf Basis der Ergebnisse wird 
das BMDS entscheiden, welche KI-Agenten sich für eine breitflächige Pilotie-
rung am besten eignen.

18. Wie bewertet die Bundesregierung im Hinblick auf den Umstieg von 
Kupfer- auf Glasfasernetze das Verhältnis zwischen dem TKG (Telekom-
munikationsgesetz)-Änderungsgesetz, dem Regulierungskonzept der 
Bundesnetzagentur (BNetzA) und dem geplanten Digital Networks Act, 
und wie soll ein möglicher Widerspruch zwischen nationalem Recht und 
der geplanten EU-Verordnung aufgelöst werden?

Die Bundesnetzagentur hat in ihrem Regulierungskonzept zum Wechsel von 
Kupfer- auf Glasfasernetze vom 19. Januar 2026 auch Erwägungen über poten-
zielle Änderungen des Telekommunikationsgesetzes unter dem geltenden EU-
Recht angestellt. Diese Erwägungen sind in den im März 2026 veröffentlichten 
Referentenentwurf für ein TKG-Änderungsgesetz eingeflossen. Im Rahmen der 
Verhandlungen zum Digital Networks Act setzt sich die Bundesregierung für 
einen regelgebundenen sowie investitions- und wettbewerbsfreundlichen Mi-
grationsmechanismus ein und wird darauf achten, dass hinreichend Flexibilität 
zur Berücksichtigung nationaler Besonderheiten gewährt wird.

19. Welche konkreten Maßnahmen plant die Bundesregierung, um sicherzu-
stellen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher beim Wechsel auf Glas-
faser nicht durch aggressive Haustürwerbung oder fehlerhafte Informa-
tionen beeinträchtigt werden (bitte auflisten)?

Ziel der Bundesregierung ist es, bei der Migration von Kupfer- auf Glasfaser-
infrastrukturen – insbesondere unter Berücksichtigung der Verbraucherinteres-
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sen – für einen möglichst transparenten Prozess für alle Beteiligten zu sorgen. 
Der aktuelle rechtliche Rahmen gewährleistet durch bestehende Transparenz-
vorgaben im Telekommunikationsgesetz bereits einen hohen Schutz von Ver-
braucherinnen und Verbrauchern. So ist Verbraucherinnen und Verbrauchern 
beispielsweise vor Vertragsschluss eine klare und leicht verständliche Vertrags-
zusammenfassung mit den wichtigsten Vertragsbedingungen zur Verfügung zu 
stellen. Die Vertragszusammenfassung soll vor ungewollten Verträgen schützen 
und eine bessere Vergleichbarkeit verschiedener Angebote ermöglichen. Anbie-
ter müssen zudem Informationen zu ihren Telekommunikations-Produkten in 
sogenannten Produktinformationsblättern in einer klaren und leicht zugängli-
chen Form bereitstellen.
Bei der Migration von Kupfer- auf Glasfaserinfrastrukturen spielt die Erschlie-
ßung von Haushalten eine zentrale Rolle. Viele Telekommunikationsunterneh-
men setzen bei der Vermarktung ihrer Produkte auf Haustürgeschäfte. Haustür-
geschäfte sind für viele Verbraucherinnen und Verbraucher ungewohnt und 
können daher Unsicherheit auslösen. Gleichzeitig ist das Haustürgeschäft in 
vielen Fällen der einzig gangbare Weg für Telekommunikationsunternehmen, 
die für einen rentablen Ausbau benötigten Vertragsabschlüsse zu generieren. 
Einzelne Telekommunikationsunternehmen sind der Kritik an Haustürgeschäf-
ten mit einem selbstverpflichtenden Verhaltenskodex begegnet, der unter fol-
gendem Link abrufbar ist: https://haustuerkodex.de.
Verbraucherinnen und Verbraucher finden alle wichtigen Informationen über 
den Migrationsprozess, über ihre Kundenrechte und zum Thema Haustürver-
trieb auf der Webseite www.das-beste-internet.de sowie auf den Internetseiten 
der Bundesnetzagentur (www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/TK/InternetTe
lefon/GlasfaserStattKupfer/start.html) und des Gigabitbüro des Bundes (https://
gigabitbuero.de/mit-glasfaser-in-die-zukunft/). Diese Informationsangebote 
werden kontinuierlich aktualisiert und bei Bedarf erweitert.

20. Mit welchen Maßnahmen und bis wann plant die Bundesregierung den 
Ausbau des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
zu einer Zentralstelle für Fragen der Informations- und Cybersicherheit?

Der Koalitionsvertrag für die 21. Legislaturperiode sieht vor, dass das BSI zu 
einer Zentralstelle für Fragen der Informations- und Cybersicherheit ausgebaut 
werden soll. Für den Ausbau des BSI zu einer Zentralstelle im Sinne des 
Grundgesetzes (GG) wäre eine GG-Änderung erforderlich. Unabhängig davon 
bemüht sich die Bundesregierung auch im Rahmen der bestehenden Rechts-
lage, die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern zu vertiefen. Das um-
fasst etwa den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen zwischen dem BSI 
und den Ländern, die eine gegenseitige Unterstützung mit konkreten, gemein-
samen Projekten ermöglichen. Zudem erfolgt eine Zusammenarbeit in den ent-
sprechenden Gremien der Innenministerkonferenz (IMK) sowie im IT-Pla-
nungsrat. Im Fokus stehen dabei u. a. Notfall- und Krisenmanagement, eine ge-
meinsame Tool-Nutzung und ein ganzheitliches Cyberlagebild für Deutschland.

21. Bei welchen staatlichen Behörden und bis wann will die Bundesregie-
rung einen Rechtsanspruch auf Open Data schaffen?

Die Pflicht zur Bereitstellung von unbearbeiteten Verwaltungsdaten gilt gemäß 
§ 12a Absatz 1 Satz 1 des E-Government-Gesetzes (EGovG) ausschließlich für 
Behörden des Bundes. Selbstverwaltungskörperschaften, sowie natürliche Per-
sonen und juristische Personen des Privatrechts, denen hoheitliche Aufgaben 
zur selbständigen Wahrnehmung übertragen wurden, sind gemäß § 12a Ab-
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satz 1 Satz 3 EGovG explizit vom Anwendungsbereich des Gesetzes ausge-
schlossen.
Gemäß § 12a Absatz 11 Satz 2 EGovG wird evaluiert, ob die Bereitstellungs-
pflicht auf Selbstverwaltungskörperschaften sowie natürliche Personen und ju-
ristische Personen des Privatrechts, denen hoheitliche Aufgaben zur selbständi-
gen Wahrnehmung übertragen wurden, ausgeweitet werden sollte.
Der von den Regierungsfraktionen geschlossene Koalitionsvertrag sieht vor, 
einen Rechtsanspruch auf Open Data bei staatlichen Einrichtungen zu schaffen, 
wo es möglich ist. Dabei handelt es sich um einen laufenden Vorgang.

22. Durch welche konkreten Maßnahmen trägt das Bundesministerium zum 
Schutz digitaler Grundrechte, einschließlich des Rechts auf eine anony-
me und pseudonyme Nutzung des Internets und die Sicherung privater 
Kommunikation, bei (bitte auflisten)?

Das BMDS ist federführend unter anderem zuständig für das Telekommunikati-
on-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz (TDDDG), für die darauf beruhende 
Einwilligungsverordnung (EinwV) sowie für die EU-Vorgaben in der Richtlinie 
2002/58/EG über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der elek-
tronischen Kommunikation (ePrivacy-Richtlinie). Das BMDS bringt sich mit 
dieser Zuständigkeit in alle gesetzlichen Beratungen auf nationaler und europä-
ischer Ebene ein, die den Schutz der Vertraulichkeit der privaten Kommunika-
tion betreffen und stellt das Einvernehmen innerhalb der Bundesregierung her. 
Das Recht auf anonyme oder pseudonyme Nutzung digitaler Dienste ist in § 19 
Absatz 2 TDDDG geregelt. Die im April 2025 in Kraft getretene EinwV dient 
der Stärkung der Nutzersouveränität bei der Einwilligung in Cookies mit Hilfe 
anerkannter Dienste zur Einwilligungsverwaltung. Es handelt sich um einen 
neuen Ansatz. Die Bundesregierung wird die Erfahrungen unter Federführung 
des BMDS evaluieren und dem Bundestag dazu berichten. Nach dem TDDDG 
soll das innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung geschehen.

23. Welche Maßnahmen sind in welchem Zeitraum geplant, um die Infra-
struktur unserer digitalen Öffentlichkeit staatlich abzusichern, insbeson-
dere durch die finanzielle Unterstützung protokollbasierter Netzwerke?

Entsprechende Maßnahmen werden derzeit geprüft.

24. Wie bildet das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisie-
rung Nachhaltigkeit bei Digitalisierungsthemen ab, welche konkreten 
Projekte befinden sich zu diesem Thema in Planung oder werden bereits 
umgesetzt, und welchen Nachhaltigkeitskriterien müssen in Auftrag ge-
gebene oder geförderte Projekte des Bundesministeriums gerecht wer-
den?

Das BMDS ist durch die Koordinierungsstelle für Klimaneutrale Bundesver-
waltung (KKB) bei der Umsetzung des Maßnahmenprogramms der klimaneu-
tralen Bundesverwaltung beteiligt. Konkrete Maßnahmen für die Umsetzung 
der Nachhaltigkeitskriterien werden derzeit geprüft und befinden sich teilweise 
noch im Aufbau.
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25. In welchen Konstellationen und in welcher Regelmäßigkeit verfolgt das 
Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung europäische 
Abstimmungen bzw. Kooperationen (z. B. im Rahmen der deutsch-fran-
zösischen Zusammenarbeit, im Weimarer Dreieck, E6 oder Ähnliches), 
um dem Druck bzw. Widerstand gegen die europäische Plattformregulie-
rung zu begegnen?

Das BMDS nutzt passende Gelegenheiten, um in geeigneter Weise zum Aus-
druck zu bringen, dass die Bundesregierung die Durchsetzung des DSA unter-
stützt.

26. In welcher Form und wann ist die im Koalitionsvertrag zwischen CDU, 
CSU und SPD vereinbarte Reform von Artikel 91c des Grundgesetzes 
(GG) im Laufe der Legislaturperiode geplant, und welche Schritte unter-
nimmt die Bundesregierung, um die Reform vorzubereiten?

Derzeit werden verschiedene Optionen zur Realisierung einer Reform geprüft.

27. Welche konkreten Programme plant das Bundesministerium für Digitales 
und Staatsmodernisierung, um spezifisch Bürgerinnen und Bürger im 
Alltag und in besonderen Lebenslagen (wie beispielsweise Kindergeburt, 
Tod von Angehörigen, Umzug) zu entlasten (bitte auflisten)?

Die Entlastung von Bürgerinnen und Bürger hat für das BMDS eine hohe Prio-
rität. Dazu hat das BMDS unter anderem im Oktober 2025 ein Ende-zu-Ende-
Digitalisierungsprogramm des Bundes zur Umsetzungssteuerung und Koordi-
nation gestartet. Auch das Programm „Flächendeckung digitale Verwaltungs-
leistungen“ sorgt für eine bessere Flächendeckung wesentlicher Verwaltungs-
leistungen und damit für eine bessere Digitalisierung in Deutschland.
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